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& SACHVERHALT

Der von der katholischen Kirche geförderte eingetragene Verein „Lebensrettung“ (L) setzt
sich gegen Abtreibungen ein. Vor einer Arztpraxis in Hamburg, die regelmäßig Abtreibungen
durchführt, betreibt der Verein eine sog. Gehsteigberatung.

Diese sieht so aus, dass Vereinsmitglieder an jedem Werktag auf dem öffentlichen Weg direkt
vor dem Haus Frauen ansprechen, von denen sie vermuten, dass sie wegen einer Abtreibung
die Praxis aufsuchen. Ein Berater bzw. eine Beraterin fragt, ob Beratung und/ oder Informati-
onsmaterial gewünscht sei und überreicht eine Broschüre, wenn diese Frage bejaht wird. Die
andere Beraterin bzw. der andere Berater beschränkt sich auf stilles Beten und hält ein Bild
eines Babys in ihren bzw. seinen Händen. Kommt es zu einem längeren Gespräch zwischen der
Beraterin und der betroffenen Frau wird auch ein Besuch in den nahegelegenen Räumen des
Vereins angeboten, wo dann eine vertiefte Beratung – auch über finanzielle Unterstützung –
stattfindet. Lehnen die angesprochenen Personen eine Beratung ab, treten die beiden Vereins-
mitglieder zur Seite und warten auf die nächste zu beratende Person. Außer einer Umhängeta-
sche mit den Broschüren haben die Beraterinnen und Berater keinerlei Ausrüstung.

Die Ärztinnen und Ärzte in der Praxis sehen die Gehsteigberatung sehr ungern und beschwe-
ren sich beim zuständigen Bezirksamt. Dieses erlässt nach Anhörung des L eine schriftliche
Untersagungsverfügung. Dem Verein wird verboten, seine Beratungstätigkeit auf dem Geh-
steig zu den Öffnungszeiten der Praxis fortzusetzen. Denn es handele sich dabei um eine
ungenehmigte Sondernutzung eines öffentlichen Weges. Außerdem stelle die Gehsteigbera-
tung einen Verstoß gegen § 118 I OWiG dar und sei auch deshalb unzulässig. Schließlich
gelte es, die Grundrechte der betroffenen Frauen zu schützen.

Der fristgerecht eingelegte Widerspruch des L wird zurückgewiesen. Die sofort dagegen
erhobene Klage des L bleibt lange beim Verwaltungsgericht Hamburg liegen. Sechs Monate
nach Eingang der Klage zeigt das Bezirksamt an, dass die Arztpraxis mittlerweile in ein
anderes Gebäude in einem anderen Bezirk umgezogen sei, sodass der Rechtsstreit jetzt keinen
Sinn mehr mache.

Hat die Klage des L dennoch Aussicht auf Erfolg?

& LÖSUNG

Der Umzug der Arztpraxis könnte ein erledigendes Ereignis sein, deshalb ist die Zulässigkeit
(A.) und Begründetheit (B.) einer Fortsetzungsfeststellungsklage (§ 113 I 4 VwGO) zu prüfen.

A. DIE ZULÄSSIGKEIT DER KLAGE

I. Eröffnung des Verwaltungsrechtsweges

Mangels Sonderzuweisung an die Verwaltungsgerichte muss gem. § 40 I VwGO eine öffent-
lich-rechtliche Streitigkeit vorliegen, damit die Klage des L zulässig ist. Eine solche ist nach
der Sonderrechtstheorie gegeben, wenn die streitentscheidenden Vorschriften sich ausschließ-
lich an Hoheitsträger wenden und nur diese berechtigen oder verpflichten (hierzu vertiefend
Kopp/Schenke/Ruthig, VwGO, 27. Aufl. 2021, VwGO § 40 Rn. 11; Sodan/Ziekow, Grund-
kurs Öffentliches Recht, 9. Aufl. 2020, § 67 Rn. 8 f.; Erbguth/Guckelberger, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 10. Aufl. 2020, § 5 Rn. 10; Sauerland, Allgemeines Verwaltungsrecht,
3. Aufl. 2022, S. 11). Die Untersagungsverfügung des Bezirksamts könnte auf § 15 I VersG
oder § 3 I HmbSOG gestützt sein. Beide Vorschriften adressieren ausdrücklich Behörden

* Der Autor ist Professor an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg, Fakultät Wirtschaft und Soziales,
Department Public Management. Von den 111 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der dort gestellten Klausur erzielten auf einer
Notenskala von 1 (sehr gut) bis 5 (mangelhaft) drei „gut“, 24 „befriedigend“ und 50 „ausreichend“. 34 Studierende bestanden die
Klausur nicht.
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